


	Wissen & Tipps
	Mitarbeiter & Gehalt
	Künstlersozialabgabe: Das müssen Sie wissen



			Künstlersozialabgabe: Das müssen Sie wissen
		

				Viele Unternehmer wissen nicht, dass sie unter bestimmten Umständen eine Künstlersozialabgabe zahlen müssen. Ob sie anfällt, ist immer dann zu prüfen, wenn bestimmte Aufträge erteilt werden. Die Zahlung an die Künstlersozialkasse (KSK) kann z. B. für das Erstellen von Werbebroschüren, das Designen von Verpackungen oder für Honorare an Influencer fällig werden. Ob sie korrekt gezahlt wurde, untersucht spätestens der Betriebsprüfer der Sozialversicherung. Wann genau die Abgabe anfällt, in welcher Höhe und wie das Verfahren im Einzelnen aussieht, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
			
Hinweis: Gendergerechte Sprache ist uns wichtig. Daher verwenden wir auf diesem Portal, wann immer möglich, genderneutrale Bezeichnungen. Daneben weichen wir auf das generische Maskulinum aus. Hiermit sind ausdrücklich alle Geschlechter (m/w/d) mitgemeint. Diese Vorgehensweise hat lediglich redaktionelle Gründe und beinhaltet keinerlei Wertung.
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	Was ist die Künstlersozialabgabe?

		


Die Künstlersozialversicherung ist die gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung für selbstständige Künstler und Publizisten. Ähnlich wie ein Arbeitnehmer zahlen die Versicherten etwa die Hälfte der Beiträge selbst. Die andere Hälfte besteht aus der sogenannten Künstlersozialabgabe. Sie wird zum Teil (30 Prozent) von Unternehmen gezahlt, die Aufträge an diese Berufsgruppen vergeben, und zum Teil (20 Prozent) vom Bund bezuschusst. Die rechtliche Grundlage der Künstlersozialkasse bildet das Künstlersozialversicherungsgesetz (kurz: KSVG).
Für die Künstlersozialkasse gehören zu den Künstlern und Publizisten nicht nur Sänger oder Journalisten, sondern z. B. auch Kreative wie Webdesigner und alle, die Werbung oder Verpackungen gestalten. Auch für Zahlungen an Influencer, die mit selbst erstellten Fotos, Videos, Texten oder ähnlichem für die Produkte eines Unternehmens werben, ist die Künstlersozialabgabe zu leisten.




			
	Wer muss Künstlersozialabgabe zahlen?

		



			
	1. Sogenannte typische Verwerter

		
Das sind Betriebe, die typischerweise künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen verwerten, also zum Beispiel Werbeagenturen, Verlage und Kunsthändler. 





			
	2. Betriebe, die Werbung für sich selbst machen

		
Gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz müssen auch Betriebe Künstlersozialabgabe zahlen, die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das eigene Unternehmen oder die eigenen Produkte betreiben. Voraussetzung ist nur, dass sie „nicht nur gelegentlich“ selbstständige Künstler oder Publizisten damit beauftragen.
Zu diesen Betrieben gehören z. B.:
	alle verkaufsorientierten Unternehmen, die regelmäßig Werbebroschüren gestalten lassen,
	Versandunternehmen, die regelmäßig Werbefotografen für die Erstellung von Katalogen beauftragen

Gelegentlich und abgabefrei ist die Beauftragung nur, wenn die Gesamtsumme aller solcher Ausgaben für Eigenwerbung höchstens 450 EUR im Kalenderjahr beträgt.






Marketing & Vertrieb
			Public Relations (PR) und Öffentlichkeitsarbeit
		

Hat Ihr Unternehmen bei Kunden, Freunden und Geschäftspartnern den Ruf, den Sie sich wünschen? Falls ja, sollten Sie ihn hegen und pflegen. Falls nein, müssen Sie daran arbeiten. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist zu beidem der Schlüssel. Und nebenbei ist Public Relations (PR) eine kostengünstige Form der Werbung – gewusst wie.



Zur Themenseite








			
	3. Betriebe, die solche Leistungen für ihre Unternehmenszwecke nutzen

		
Abgabepflichtig sind auch Unternehmen, die nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler vergeben, um die Leistungen für ihre Unternehmenszwecke zu nutzen und damit Einnahmen zu erzielen.
Das betrifft z. B.:
	Betriebe, die sich Produkte oder Verpackungen für ihre Waren gestalten lassen.
	Betriebe, in denen Veranstaltungen mit Künstlern oder publizistischen Darbietungen stattfinden.

„Nicht nur gelegentlich“ heißt auch hier, dass das Unternehmen mehr als 450 EUR im Kalenderjahr für diese Dienstleistungen ausgibt.
Bei Veranstaltungen gibt es 2 Voraussetzungen für die Künstlersozialabgabe. Sie fällt nur an, wenn Sie
	mehr als 3 Veranstaltungen im Kalenderjahr durchführen und
	das Auftragsvolumen insgesamt mehr als 450 EUR beträgt.

Auf Honorare für Künstler, die bei einer Betriebsfeier auftreten, fallen nur Künstlersozialabgaben an, wenn die Betriebsfeier öffentlich und vorrangig zu Werbezwecken stattfindet.







						
								Tipp
							
					

							Keine Abgabe bei abgesagter Veranstaltung
						

Kann die künstlerische Leistung nicht erbracht werden – z. B., weil die Veranstaltung wegen Erkrankung abgesagt werden muss –, ist auch keine Künstlersozialabgabe fällig. D. h. eventuelle Zahlungen wie Ausfallhonorare, Schadenersatzansprüche oder Vertragsstrafen sind nicht abgabepflichtig. Mit einer Ausnahme: Bei Ausfallhonoraren für schon erbrachte Leistungen, die nur nicht verwertet oder genutzt werden können, sind Abgaben zu entrichten.






			
	Was bedeutet „nicht nur gelegentlich“ genau?

		
Abgabefrei ist die Beauftragung grundsätzlich nur, wenn die Gesamtsumme aller solcher Ausgaben für Eigenwerbung höchstens 450 EUR im Kalenderjahr beträgt. Der Begriff „gelegentlich“ setzt zudem eine gewisse Regelmäßigkeit oder Dauerhaftigkeit künstlerischer Aufträge voraus. D. h. auch ein Auftrag über mehr als 450 EUR kann abgabefrei sein, wenn sich ein Unternehmen einmalig eine Firmenwebsite erstellen lässt und sonst gar keine unter das KSVG fallende Aufträge vergibt (Bundessozialgericht, Urteil vom 1.6.2022, Az. B 3 KS 3/21).





			
	Die Künstlersozialabgabe fällt nur für Aufträge an Selbstständige an

		
Der Auftragnehmer selbst muss nicht bei der Künstlersozialkasse versichert sein. Er kann die Tätigkeit haupt- oder nebenberuflich ausführen oder im Ausland wohnen. Er kann freischaffend oder Gewerbetreibender sein, und er kann als Einzelfirma, oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) organisiert sein.
Die Künstlersozialabgabe entfällt nur, wenn Sie eine Unternehmergesellschaft (UG haftungsbeschränkt), KG, OHG, GmbH, Ltd. oder AG beauftragen.

Ist ein „Künstler“, z. B. ein Designer, in Ihrem Betrieb angestellt, müssen Sie wie bei jedem anderen Mitarbeiter ganz normale Sozialversicherungsbeiträge abführen.








Online-Schulung
			Künstlersozialabgabe – gut vorbereitet in die Prüfung
		

Die Künstlersozialabgabe ist Teil jeder Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung. Was Sie wissen sollten und wie Sie drohende Nachforderungen vermeiden, erfahren Sie in unserer Online-Schulung.



				59,95 €
			

Zur Online-Schulung








			
	Was fällt unter die Künstlersozialabgabe und wie hoch ist sie?

		
Der Abgabesatz wird jährlich neu festgelegt. Für 2021 und 2022 lag er bei 4,2 Prozent, für 2023 wurde er auf 5,0 Prozent erhöht. Für das Jahr 2024 bleibt der Abgabesatz bei 5,0 Prozent.
Die Künstlersozialabgabe errechnet sich aus allen Entgelten, die Sie an selbstständige Künstler und Publizisten zahlen. Dazu gehören auch Auslagen und Nebenkosten wie Telefon- oder Materialkosten, die vergütet werden.
In die Berechnungsgrundlage nicht einbezogen werden die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer und steuerfreie Aufwandsentschädigungen wie die Reisekosten. Auch für nachträgliche Vervielfältigungskosten müssen Sie keine Abgabe leisten.
Beispiel: Gestaltung und Druck einer Werbebroschüre
 Die Künstlersozialabgabe fällt nur für die künstlerische Leistung an. Diese ist mit einer Vorlage erledigt, die vervielfältigt werden kann. Die Weitergabe des Auftrages an eine Druckerei und die Druckkosten gehören nicht zum abgabepflichtigen Entgelt des Künstlers.

Die Künstlersozialabgabe dürfen Sie dem Künstler nicht in Rechnung stellen. Auch sein Entgelt dürfen Sie nicht entsprechend gekürzt vereinbaren.





			Unsere Empfehlung
		

			lexoffice Lohn & Gehalt
		
Lohnabrechnung online erstellen
	Automatisierung von A bis Z: inkl. automatischem Versands aller Meldungen
	Maßgeschneidert für kleine Unternehmen
	Alles im Blick und jederzeit im Zugriff. Den Überblick behalten und jeden Monat Zeit & Geld sparen!
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ab
					
				11,90 €
				
		
				mtl.
ab
					
				5,95 €
				
		
				mtl.

				7,08 €
				inkl. MwSt.



				Jetzt kostenlos testen
				
			


				Jetzt kostenlos testen
				
			






			
	Anmeldung bei der Künstlersozialkasse

		
Betriebe, die eine Künstlersozialabgabe zahlen müssen oder regelmäßig künstlerische Aufträge vergeben (an freischaffende Gewerbetreibende, GbR etc.), erbringen KSK-pflichtige Leistungen, und müssen sich gemäß KSVG unaufgefordert bei der Künstlersozialkasse anmelden. Sie unterliegen der Abgabepflicht an die Künstlersozialkasse. Das Formular zur Anmeldung bei der Künstlersozialkasse finden Sie unter folgender Adresse: www.künstlersozialkasse.de. 
Haben Sie den Betrieb angemeldet, stellt die Kasse fest, ob Sie grundsätzlich Künstlersozialabgabe zahlen müssen. Sind Sie zur Abgabe verpflichtet, müssen Sie jeweils bis spätestens 31. März des Folgejahres eine Entgeltmeldung an die Künstlersozialkasse abgeben. 
Der Meldebogen gilt als Bemessungsgrundlage für die KSK-Abgaben. Auf Grundlage dieser Angaben errechnet die Künstlersozialkasse, wie viel Sie für das vergangene Jahr zahlen müssen. Sie legt auch monatliche Vorauszahlungen fest. Kommen Sie Ihrer Meldepflicht nicht nach, wird die Höhe der Abgabe geschätzt und es droht ein Bußgeld







						
								Achtung
							
					

							Die Künstlersozialabgabe ist auch Thema von Betriebsprüfungen
						

Der Betriebsprüfer der Rentenversicherung prüft auch die Künstlersozialabgabe. Auch die Künstlersozialkasse selbst kann Betriebsprüfungen durchführen.
Die Unterlagen und Aufzeichnungen über die Künstlersozialabgabe unterliegen ganz bestimmten Anforderungen. Sie sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der Künstlersozialkasse auf Verlangen vorzulegen.










			
	Lexware Newsletter

		

Möchten Sie zukünftig wichtige News zu Gesetzesänderungen, hilfreiche Praxis-Tipps und kostenlose Tools für Unternehmen erhalten? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter.
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Lexware Akademie
			Jetzt neu: das Lexware Akademie Abo
		

Für nur 19,95€ im Monat eine große Auswahl an Fachwissen: über 100 praxisnahe Schulungen zu allen wichtigen Unternehmensthemen.



				Zur Lexware Akademie
				
			






								Bleiben Sie informiert: 
							
Jetzt Lexware Newsletter abonnieren!








				Drucken / PDF speichern
				
			








									Noch mehr zum Thema – jetzt weiterlesen!
								


Mitarbeiter & Gehalt
			Scheinselbstständigkeit: Das sollten Unternehmer und Selbstständige beachten
		

Welche Umstände deuten auf eine Scheinselbstständigkeit hin? Wie können diese rentenversicherungskonform umgesetzt werden?Die Scheinselbstständigkeit ist für viele Selbstständige und Kleinunternehmer ein leidiges Thema.
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Zum Artikel






Marketing & Vertrieb
			Website rechtssicher gestalten
		

Hier lesen Sie, wie Sie Ihre Website rechtskonform und abmahnsicher gestalten.



				21
			

Zum Artikel






Buchhaltung & Finanzen
			Welche Krankenversicherung ist für Selbstständige am besten geeignet?
		

Für Selbstständige gelten hinsichtlich der Krankenversicherung besondere Regelungen. Lohnt sich eine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung oder versichern Sie sich privat? Welche Krankenversicherung sich für Sie am meisten rechnet und wie viel diese kostet, erfahren Sie bei uns.



Zum Artikel








Planer
			Liquiditätsplaner
		

Um Zahlungsengpässe zu vermeiden, müssen die Betriebe ihre Einnahmen und Ausgaben immer im Blick behalten. Der kostenlose Liquiditätsplaner von Lexware unterstützt Sie dabei.



				Mehr erfahren
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Zertifikate
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													Lexware.de trägt das Trusted Shops Zertifikat mit Käuferschutz.
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Zahlungsarten












Datenschutz
Cookie-Einstellungen verwalten







				Folgen Sie uns
			

					Facebook
				

					Instagram
				

					YouTube
				

					LinkedIn
				





Ihr Browser ist veraltet.


					Bitte aktualisieren Sie diesen für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort.
					Sonst kann diese Seite nicht im vollen Umfang dargestellt werden.
					


					Die aktuelle Version Ihres Microsoft-Browsers finden Sie hier.
				

				Schließen
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